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Voraussetzungen und Verfahren
rä*esters '( Fieisteltrung gemäß S

zur Gewährung' eines Forschunqs-
50 Abs. 6 NHG)

Tätigkeiten, die
der Lehre förderlich

Im be-
zv zweL
für die

sr_

EinForschungsseme-sterkannzurFörderungg"I.dienstlichen
Forschungs-oderderrunstrerischenn-ntwicklungstätigkeit

. gewährt werden, Idenn

j_. während der Freisterlung eine _ größere wissenschaftriche
Arbeit abgeschlossen, ein konfretes Foischungsvorhaben oder ein

künstlerisches Entwicklungsvorhaben durchgeführt werden soll'

2.derUmfangdesVorhabensund.diemitihnverbundenen
Belastungen säine Durchführung im Rahmen der 'normalen
Dienstaufgaben 

-rri.nt ,"fä==ä" üna daher für die Dauer des

beantragten Freistelr.,-,ttq=äJiii""." die voIle Arbeitskraft der

;;;;;"6rin oGr des proiessors verlangen und

3. während des Studienjahres, in dem- das Forschungssemester ge-

währt werden soll, das Leh;;;;äboi sicnergestellt.ist und die
ü;;t;" a., oräi""ö"ü.*aß.n v"itretung sesichert sind.

4. Eine Freistetlung wird nicht gewährt für die regelnäßige
iacnficn unA-äienstfiän gebotene Weiterbildung'

s2

Für die Durchführung praxisbezogener
Dienstaufgaben und die für Aufgaben an

iitra, gilt S L entsPrechend'

s3

Die Freistellung erfolgt grundsätzlich für ein semester'
gründeten eusna-nmefal1 kann die Freistellung für bis
Semestern g."ähii werden, Iitenn ein Dritter die Kosten
Vertretung, ai"-.iner ein 3emester hinausgeht, übernimmt'

s4

(1)Antragsberechtigt=i''gProfessorinnenundProfessoren'die
irn Beamtenverhältnii auf f,ebenszeit oder in einem unbefristeten
Angesterrt"nverna-itnit eine Lehrtätigkeit von acht semestern' an

der carr .r"" ör=i"irrv universität oläenburg ausgeübt haben'
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(2)Wurdedi"Lehrtätigkeil'vonachtsemesternaneineranderen
Hochschule in ä;il;;;#;"iln des Hochschulrahmengesetzes ausge-

übt, können hiervon äuf a'tiäg bis zu vier Semester angerechnet

werden.

(3)DieZeLtderVerwaltungeinerProfessurkannaufdie
wartezeit .ror, ."ni semesteirr--"r,g"r_.chnet werden, $tenn der ver-

waltungsauftrag in Vorqriif- ;;f die Ernennung erteilt worden

ist.
(4) Ist die er,forderliche Lehrtätigkeit von acht Semestern durch

eine Freistellung zur ftt.tt"pi"chnafrrne eines Forschungsfreijahres
der DFG oder - rui wahrnehmö;-;-il"r. rätiqkeit :I| vt::=enschafts-
kolleg zu e"rlin oder aurcti urlaub nacfr ss 8oa oder 87a NBG

unterbrochen worden, t"tlär,g.il- =iql. äÄt- Zeitabstand um die
Dauer der unterbrechung. ür"-"ru" girt, I/üenn inforge Krankheit
oder Sonderuii""U nenf afs aie Uaifte- der Lehrveranstaltungs-
stunden in asn lä"itig.r, slroestern nicht wahrgenommen wurden'

zwischen dem Ende einer unterbrechung und dem nächstfolgenden
Forschung=r"r"-t"t soll ftii'-äi"ä" zeilraurn von mindestens zwei

!;;;;taii "i"ä-"nunternrochene 
Lehrtätigkeit liegen'

(5) Von den Regelungen d_er Absätze L-4 kann im begründeten Ein-
zelfall angewi-cnen 

- werden. Ein begründeter Einzelfatl liegt
insbesondere vor, htenn wänrend der Wartezeit mindestens zwei

Jahre ein nesonaers arbeitsintensives Ant in der Akadernischen
Selbstverwaltung ohne entsfrlchende Entlastung von Aufgaben in
der Lehre wahrgenommen t,rtä". Die bloße Mitgliedschaft in einem

Grernium (Konzil, Senat,-- 
-Fachbereichsrat) reicht für eine

vorzeit,ige Freistellung nicht aus'

s5
(1) Der Antrag ist über.den Fachbereich an die Hochschulleitung
zu richten unä scnriftlich zu begründen. In der Begründung ist
insbesondere auf Inhalt und Umfäng des Vorhabens und darauf
einzugehen, htarum die Freistellung- in dem beantragten Umfang
erforäertich ist und ob auch die Freistellung von
Selbstverwaltungsaufgaben gewünscht wird'

(2) Vor der weiterleitung des Antrags an die Hochschulleitung
ist der FBR insbesondeie zu der Frage zu hören, ob das
Lehrangebot sichergestellt und die Kosten der ordnunqsgemäßen
Vertretung gesi-nert sind und ob das dem Antrag zugrundeliegende
Vorhaben äine Freistellung rechtfertigt

(3) Die Dekanin oder der Dekan teitet den Antrag weiter und fügt
ihm eine Stäifungnahme Uei, in der dqs Ergebnis und die
tragenden Gründe aus der Anhörung des FBR wiedergegeben werden'
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s6

sollte sich nach Gewährung des Forschungssemesters herausstel-
Ien, daß das Lehrangebot t'ri"nt sichergesiellt werden kann' in-
forrniert die Dekanin oder a.t Dekan äie Hochs.chulleitung ' Der

Mitteilung ist die Stellungnahme
Frage beizufügen, ob gld.;ä;"t ai. Freistellung zu widerrufen
ist. Die Hochschulleitung kann die Gewährung A9?

Forschungsfreisernesters un€er Beachtung von S 49

Verwaltungsverfahrensgesetz schriftlich widerrufen'

s7

Die Ergebnisse des Forschungssernesters sind der Präsidentin oder
dem präsidenten innerhalb 

-von zwei Monaten nach Ablauf des

Forschungssemesters über di; Dekanin oder den Dekan des

Fachbereiches schriftlich mitzutäilen,. und in geeigneter V{eise

hochschulöf fentlich f.f..""ir"tä"nä"-. Über die geei.gnete Weise

der hochschulöffentlichen Bekanntrnachung entscheidet der Fach-

bereichsrat.

MX
Oldenburg, den Professor Dr. M.

- Präsident -


